
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 291c EO Besonderheiten bei
Exekutionen wegen

wiederkehrender Leistungen
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Die Exekution wegen Forderungen auf wiederkehrende Leistungen, die künftig fällig werden, ist nur bei

Forderungen

1. 1.nach § 291b Abs. 1 oder

2. 2.auf wiederkehrende Leistungen, die aus Anlass einer Verletzung am Körper oder an der Gesundheit dem

Verletzten oder wegen Tötung seinen Hinterbliebenen zu entrichten sind,

zulässig, wenn überdies die Exekution zugleich für bereits fällige Ansprüche dieser Art bewilligt wird.

2. (2)Die Exekution nach Abs. 1 ist auf Antrag des Verpflichteten einzustellen, wenn er

1. 1.alle fälligen Forderungen gezahlt hat und

2. 2.bescheinigt, dass er künftig seiner Zahlungspflicht nachkommen wird. Das ist insbesondere dann

anzunehmen, wenn er die Forderungen für die kommenden zwei Monate

1. a)entweder auch schon gezahlt oder

2. b)zugunsten des Gläubigers gerichtlich erlegt hat. Vor der Entscheidung ist der betreibende Gläubiger

einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1).

3. (3)Auf Antrag des betreibenden Gläubigers hat das Gericht bei einer neuerlichen Bewilligung der Exekution

auszusprechen, dass das Pfandrecht den ursprünglich begründeten Pfandrang, dessen Datum das Gericht

anzugeben hat, erhält.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/291b
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/55
file:///

	§ 291c EO Besonderheiten bei Exekutionen wegen wiederkehrender Leistungen
	EO - Exekutionsordnung


